
1. Änderungssatzung
zur Hauptsatzung der Gemeinde Schleusegrund

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 
501) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.06.2020 (GVBl. S. 278) erlässt die 
Gemeinde Schleusegrund auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates der 
Gemeinde Schleusegrund vom 09.11.2020 die folgende 1. Änderungssatzung zur 
Hauptsatzung vom 22.09.2020

Artikel 1

§ 11 Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

(6) Der/die ehrenamtliche Beigeordnete erhält für die Dauer seiner/ihrer Tätigkeit 
gemäß § 2 Thüringer Verordnung über die Aufwandsentschädigung der 
ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten auf Zeit (ThürAufEVO) vom 07.09.1993 
in der derzeit gültigen Fassung, eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von
210,00 €.

Artikel 2

Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Schleusegrund tritt am Tag 
nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Schleusegrund, 13.11.2020
Gemeinde Schleusegrund
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Bürgermeister


